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Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Deimek und weitere Abgeordnete haben am 10. Dezember 

2020 unter der Nr. 4458/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

Schutzverglasung für Fahrerkabinen im öffentlichen Verkehr gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 15: 

 Hat Ihr Ministerium bisher eine Überprüfung der bei Ausübung der beruflichen Tätig-
keit bestehenden Ansteckungsgefahr für Lenker von Postbussen mit der landläufig als 
Coronavirus bezeichneten Krankheit durchgeführt? 

 Wenn nein, warum nicht? 
 Wenn ja, wann? 
 Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 
 Wurde dieses Ergebnis bisher berücksichtigt? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 Wenn ja, inwiefern? 
 Hat Ihr Ministerium irgendwelche wissenschaftlich belegten Nachweise für die Auswir-

kungen von Schutzverglasungen auf die bei der Ausübung der beruflichen Tätigkeit be-
stehende Ansteckungsgefahr für Lenker von Postbussen mit der landläufig als Corona-
virus bezeichneten Krankheit 

 Wenn nein, warum nicht? 
 Wenn ja, welche? 
 Wenn ja, inwiefern wurden diese bisher berücksichtigt? 
 Haben sich bisher Lenker von Fahrzeugen des Öffentlichen Verkehrs im Zuge der Aus-

übung ihrer beruflichen Tätigkeit mit der landläufig als Coronavirus bezeichneten 
Krankheit angesteckt? 

 Wenn nein, warum nicht? 
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 Wenn ja, wie viele (mit der Bitte um Aufschlüsselung nach der Art des Verkehrsmit-
tels)? 

 Wenn ja, bei welcher konkreten Tätigkeit haben sich diese Personen angesteckt? 
 

Gesundheits- sowie Infektionsagenden fallen nicht in die Zuständigkeit meines Ressorts. Die 

Vollziehung der entsprechenden gesundheitsbehördlichen Vorgaben des BMSGPK obliegt den 

Gesundheitsbehörden auf Bezirks- und Landesebene. 

 

 

 

 

 

Leonore Gewessler, BA 
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